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Abteilung Verkehr und Technik

Prag, den 6. Januar 1945

VIII/1e - B - 3000/44

JOISUI

Urschr

- 9. JAN. 1945

an das

Ministeramt

im Hause

Abschrift meiner Weisung an das Ministerium

für Verkehr und Technik ist beigefügt. Die Überwa-

chungsbeamten meiner Abteilung sind erneut beauftragt,

die Befolgung dieser Anordnung durch das Zugbegleitper-

sonal zu überwachen.
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BdS - IV - 399/4S

Prag,den 3o. Januar 1945.

Urschriftlich mit 2 Anlagen

dem

Chef des Ministeramts

W-Standartenführer Dr. G i e s

in P r a g

nach Erledigung der befohlenen Rücksprache und entsprechende

terer Veranlassung zurückgereicht.

Im Auftrage:

4-Sturmbannführer

u.Regierungsrat

Wind  th l n

56829

455



Der Deutsche Staatsminister

6.1.1945

fürBöhmen und Mähren

Prag IV, den

Fernsprechanschluß Prag 093

094

VIII/1e B 3000/45

Nr.

Es wird gebeten, dieses Geschäftsxeiehen und den

Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.

Konten der Oberkasse:

Postsparkassenkonto Nr. 98.500 und Girokonto bei

der Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag.

An das

Ministerium für Verkehr und Technik

-Eisenbahnverwaltung -

Pxag

A

4

Betr.: Musizieren in den Zügen

Es häufen sich wiederun die Fälle, wo Protektoratsangehö-

rige, insbesundere jüngere Leute, den Reisenden in den Zügen auf-

spielen. Auch verbotene Lieder werden dabei vcrgetragen. Von den

Reisenden werden diese Musikanten reichlich mit Geld und Lebens-

mitteln belohnt. Das Zugbegleitpersonal duldet diese Darbietungen,

obgleich verschiedentlich angeordnet wurde - zuletzt mit Erlass

C   C  S

einzuschreiten hat.

Ich bitte, das Zugbegleitpersonal nochmals eindringlich

darauf hinzuweisen, dass es jegliches Musizieren in den Reisezü-

gen zu verbieten und die Musikanten auf dem nächsten Bahnhof dem

Aufsichtsbeamten zwecks Erstattung einer Strafanzeige vorzufün-

ren hat. Bedienstete, die diese Anordnung nicht befolgen, sind

zu bestrafen und aus dem Reisezugdienst zu entfernen.

/

117



Dieses Verbot gilt nicht für Wehrnachtsangehörige und

sonstige deutsche Uniformträger. Ebenso gilt es nicht für geschlosse-

ne Transporte in Sonderzügen und Sonderwagen.

Einen Abdruck Ihrer Verfügung an die Eisenbahndirektionen

bitte ich nir zuzuleiten.

Im Auftrage:

gez.: Da n o o

cotaln .a

E

EHNE

P

56828



S e
CENL
MODETD
adwe
dez
Luko
2
TTOXO
dO0
uane
Lobensiittelss
A
en-cleGoida undi nuoh
Tschechcn wclser
TODQUON OTP ROERTE SR
univdas
angon-ToOStoT
UOg86DC8O0
Luhpthwerdon sol lten



4

ter

c  

Na8

117



Bzlmd

Sicherheitsdienst des Reichsführers-4

Prag-Bubentsch,

9 HARZ 1043

SD-Leitabschnitt Prag

Sachsenweg

Fernsprecher 774-44

III B - SA 228

Naner Peroint: Cremin T7s-dt.

An den

Persönlichen Referenten dee Herrn Staatesekretär

beim Reichsprotekto

4-Obersturmbannführ

Prag.

Betr.: Musizieren i

Anlg.: - 1 -

Anliegend wir

Reisezügen,nach ent

XA
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Prag, den 15. Juni 1943.
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Fernschreibstelle

1 JUM 1943

Laufende Nr.
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